
Die wichtigsten Fragen und Antworten
zum Berufsrechtsschutz der GEW

Der nachfolgende Text ist in 5 Bereiche eingeteilt:

1. Wer erhält Rechtsschutz? S. 1
2. In welchen Fällen gewährt die GEW Rechtsschutz? S. 2
3. Welche Kosten entstehen dem Mitglied? S. 2
4. Wohin wendet man sich im Rechtsschutzfall? S. 3
5. Auf jeden Fall beachten S. 4

1. Wer erhält Rechtsschutz von der GEW?

Alle Mitglieder der GEW können Rechtsschutz in berufsbezogenen Angelegenheiten erhalten: Beamtinnen 

und Beamte, Angestellte, Arbeitslose, Studentinnen und Studenten, Pensionäre und Pensionärinnen, 

Rentnerinnen und Rentner, deutsche und ausländische Mitglieder, Beschäftigte im öffentlichen Dienst und 

in privaten Erziehungs- und Bildungseinrichtungen, Beschäftigte im Auslandsschuldienst, Lehrkräfte, sozi-

alpädagogisches Personal, Mitglieder in Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Entscheidend ist nicht 

das Rechtsgebiet, dem ein Rechtsfall zuzuordnen ist, sondern lediglich die Berufsbezogenheit. Rechts-

schutz kann also gewährt werden in beamtenrechtlichen und arbeitsrechtlichen Streitigkeiten, in Zivil- 

und Strafsachen, in einer Reihe von sonstigen Rechtsgebieten, aus denen sich potentiell ein Berufsbezug 

ergeben kann.

Für Rechtsschutz der GEW gibt es keine "Wartefrist" wie bei privaten Rechtsschutzversiche-

rungen. Der Rechtsschutz beginnt mit dem Tag, an dem der Eintritt in die GEW wirksam wird, allerdings 

darf das Ereignis, aus dem der Rechtsfall resultiert, nicht vor dem Eintritt in die GEW liegen.

Für den Rechtsschutz erhebt die GEW keine gesonderten "Versicherungsbeiträge". Die vielen Millionen 

Euro Rechtsschutzleistungen, die die GEW jedes Jahr erbringt, werden aus den allgemeinen Mitgliedsbei-

trägen finanziert. Rechtsschutz der GEW ist deshalb eine freiwillige Leistung. Sie wird dann gewährt, 

wenn es sich um eine berufsbezogene Angelegenheit handelt, die rechtliche Verfolgung der Angelegenheit 

Aussicht auf Erfolg verspricht und die Voraussetzungen vorliegen, wie sie in den von der GEW-Bund be-

schlossenen Rechtsschutzrichtlinien näher geregelt sind.

2. In welchen Fällen gewährt die GEW Rechtsschutz?

Die Fallgestaltungen, aus denen sich die Inanspruchnahme des GEW-Rechtsschutzes ergeben kann, sind 

vielfältig. Die folgende Aufzählung ist deshalb nur beispielhaft und soll der ersten Orientierung dienen.

Bei Beamtinnen und Beamten: Auseinandersetzung mit dem Dienstherrn über Besoldung, Beihilfe, 

dienstliche Beurteilung, Disziplinarmaßnahmen, Umzugs- und Reisekosten, Schadensersatzansprüche des 

Dienstherrn oder die Abwehr von Regressansprüchen.

Bei Angestellten: Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber über Vergütung, Arbeitszeit und Arbeitsbe-

dingungen, Eingruppierung, Abmahnungen, Kündigungen, Zeugnisfragen.

Bei Beamtinnen und Beamten im Ruhestand, Rentnerinnen und Rentnern: Auseinandersetzungen 

über Versorgungs- oder Rentenansprüche und Beihilfeangelegenheiten.

Bei Arbeitslosen: Durchsetzung von Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe, Ansprüche im Zusammen-

hang mit Bewerbungen und / oder Einstellungen, soweit der Arbeitsplatz im Organisationsbereich der 

GEW liegt.

Bei Studierenden: Auseinandersetzungen um die Ausbildung, insbesondere Prüfungen, Anerkennung 
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von Ausbildungsleistungen oder Ausbildungsförderung.

Für Referendarinnen und Referendare: Gestaltung und Abwicklung der Ausbildung, Prüfungsanfech-

tungen.

Für Angehörige verstorbener Mitglieder: Auseinandersetzungen um Rechte, die aus dem Beschäfti-

gungsverhältnis des verstorbenen Mitglieds entstanden sind, zum Beispiel die Durchsetzung von Versor-

gungs- und Rentenansprüchen.

Für ausländische Kolleginnen und Kollegen: Alle Fragen des Arbeitsrechtes, wie bei deutschen Ange-

stellten auch, aber auch Fragen des Ausländerrechtes, soweit es um die Sicherung oder Verbesserung der 

das Beschäftigungsverhältnis berührenden ausländerrechtlichen Position geht.

Rechtsschutz in Strafsachen kann bewilligt werden, wenn der Anlass im beruflichen Bereich liegt, z.B. 

beim Vorwurf der Verletzung der Aufsichtspflicht gegenüber Schülerinnen und Schülern.

Rechtsschutz in zivilrechtlichen Angelegenheiten kann gewährt werden, wenn es beispielsweise um 

Fragen des Widerrufes und / oder der Unterlassung die Berufsehre verletzender Äußerungen in der Öf-

fentlichkeit geht.

Beratung und Unterstützung bei Problemen, die an Schulen, Hochschulen, Erziehungseinrichtungen 

auftreten, in Fragen des Schulrechts, des Personalvertretungsrechts, des Betriebsverfassungsrechts 

u.v.m.

Ist bei einem Rechtsfall nicht auf den ersten Blick ersichtlich, ob er zum beruflichen Bereich des Mitglieds 

gehört, genügt eine schriftliche Anfrage bei der Landesrechtsstelle.

Rechtsschutz in nicht berufsbezogenen Angelegenheiten, z.B. in Verkehrssachen, in familienrechtli-

chen Angelegenheiten oder bei Mietstreitigkeiten kann und darf die GEW nicht gewähren. Dies ergibt sich 

nicht nur aus den Rechtsschutzrichtlinien der GEW. Rechtsberatung und sonstige rechtliche Unterstützung 

in solchen Angelegenheiten sind den ehrenamtlich oder hauptamtlich im Rechtsschutz tätigen Kolleginnen 

und Kollegen auch gesetzlich untersagt. Viele Kolleginnen und Kollegen erinnern sich noch, dass es bis 

Ende der 80iger Jahre über die GEW Rechtsschutz in einer Reihe solcher nicht berufsbezogener Angele-

genheiten gab. Die GEW hatte bis zu diesem Zeitpunkt für ihre Mitglieder eine Gruppenrechtsschutzversi-

cherung für einige nicht berufsbezogene Angelegenheiten abgeschlossen. Die Versicherungswirtschaft hat 

durch eine Reihe von Rechtsstreitigkeiten, die bis hin zum Bundesgerichtshof geführt worden sind, durch-

gesetzt, dass Gewerkschaften generell der Abschluss derartiger Gruppenversicherungsverträge verboten 

wurde. Wer sich im nicht berufsbezogenen Bereich absichern will, muss also den Weg zu einer privaten 

Rechtsschutzversicherung wählen.

Wer eine private Rechtsschutzversicherung abgeschlossen hat, die ganz oder teilweise auch Berufs-

rechtsschutz mit beinhaltet, kann selbstverständlich auch die Rechtsberatung der GEW in Anspruch neh-

men. Wird aus einer solchen Angelegenheit dann ein Rechtsfall, in dem z.B. für Beratung, außergerichtli-

che oder gerichtliche Vertretung Anwalts- oder Gerichtskosten entstehen, so sollen diese Kosten zunächst 

aus der privaten Rechtsschutzversicherung, bei der man Versicherungsbeiträge zahlt, abgerechnet wer-

den. Die GEW muss im Interesse aller Mitglieder ihre Kosten für den Rechtsschutz dann und dort einset-

zen, wo keine Versicherungen bestehen bzw. Versicherungen auf Grund der abgeschlossenen Versiche-

rungsverträge nicht zur Übernahme von Kosten verpflichtet sind.
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3. Welche Kosten entstehen dem Mitglied?

Wird ein Rechtsschutzfall gemäß den Richtlinien der GEW abgewickelt, so entstehen dem Mitglied keine 

Kosten. Der Rechtsschutz der GEW deckt alle in einem Verfahren entstehenden Kosten ab, Gerichts- und 

sonstige Verfahrenskosten, die Arbeit der Rechtsschutzsekretärinnen und -Sekretäre der DGB-Rechts-

schutz GmbH, die in arbeits- und sozialrechtlichen Streitigkeiten tätig werden, Anwaltskosten im Rahmen 

der gesetzlichen Gebührenordnungen. Grundsätzlich nicht übernommen werden können Anwaltskosten im 

Rahmen privater Gebührenvereinbarungen, die die gesetzlich geregelten Anwaltsgebühren überschreiten. 

Ein solcher Fall tritt in der Praxis nicht häufig auf. Die Anwältinnen und Anwälte, mit denen die GEW stän-

dig zusammenarbeitet und die wir deshalb auf Grund spezieller Sachkenntnis in der Regel auch empfeh-

len, halten sich in aller Regel an die gesetzlichen Gebührenrahmen. In Ausnahmefällen ist auf jeden Fall 

eine Rücksprache mit der Landesrechtsstelle erforderlich.

4. Wohin wendet man sich im Rechtsschutzfall?

Im Berufsalltag jedes GEW-Mitgliedes entstehen Situationen, in denen die Frage auftaucht: Was ist im 

konkreten Fall "Recht"? In vielen Fällen können die ehrenamtlich für den GEW-Rechtsschutz tätigen Kolle-

ginnen und Kollegen, GEW-Personalräte oder -Betriebsräte solche Fragen beantworten. Sind diese Kolle-

ginnen und Kollegen im Einzelfall "überfragt", so können sie durch eine Überweisung an die Landesrechts-

stelle der GEW weiterhelfen. Natürlich kann sich jedes Mitglied jederzeit auch unmittelbar an die Landes-

rechtsstelle wenden. Häufig ist der "Erstkontakt" vor Ort aber der kürzere und schnellere Weg.

Rechtsschutzfragen an die Landesrechtsstelle sollten in aller Regel schriftlich erfolgen. Das Problem sollte 

beschrieben und - soweit vorhanden - Unterlagen in Kopie beigefügt werden. Telefonische Anfragen sind 

möglich, sollten aber, aus naheliegenden Gründen, auf wirkliche "Eilfälle" beschränkt werden. Die telefo-

nische Darstellung von Rechtsfällen birgt immer die Gefahr von Missverständnissen; häufig fehlt in der 

fernmündlichen Darstellung des Problems gerade jenes entscheidungserhebliche Detail, das dem Fall eine 

Wendung in diese oder jene Richtung gibt.

Erhält die Landesrechtsstelle eine schriftliche Rechtsschutzanfrage, so prüft sie, ob sie alle erforderlichen 

Informationen und Unterlagen zur Beurteilung des Falles besitzt. Sodann informiert die Landesrechtsstelle 

über den weiteren Verfahrensweg. Geht es um eine Auskunft oder Beratung, so werden diese in aller Re-

gel von der Landesrechtsstelle selbst vorgenommen. Muss gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber 

dem öffentlichen oder privaten Arbeitgeber etwas unternommen werden - außergerichtlich oder gericht-

lich - so prüft die Landesrechtsstelle, in welcher Form dies am besten geschehen kann. In vielen Fällen 

übernimmt die Landesrechtsstelle eine solche Vertretung selbst durch ihre hauptamtlichen Juristen. In ar-

beits- und sozialrechtlichen Angelegenheiten, auf die die Rechtsstellen des DGB spezialisiert sind, kann 

die zuständige Rechtsstelle des DGB eingeschaltet werden. In den übrigen Fällen kann Rechtsschutz für 

die Einschaltung eines Anwaltsbüros gewährt werden.

Als Mitglied im DGB leistet die GEW Beiträge, aus denen auch die DGB-Rechtsschutz GmbH finanziert 

wird. Geschäftsstellen der DGB-Rechtsschutz GmbH gibt es flächendeckend im gesamten Bundesgebiet, 

auch in Bayern. Dort arbeiten Rechtssekretärinnen und Rechtssekretäre, die – wie gesagt – auf arbeits- 

und sozialrechtliche Fragen spezialisiert sind. 

Mitglieder, die nicht in einem Beamtenverhältnis stehen und für die sich Rechtsfragen vor allem aus dem 

Bereich des Arbeits- und Sozialrechts ergeben, sollen – wenn eine Rechtsvertretung durch die GEW-

Rechtsstelle selbst nicht möglich ist – durch die Rechtsstellen der DGB-Rechtsschutz GmbH vertreten 

werden. Dies ist zum einen wegen der Sachkompetenz der dort arbeitenden Kolleginnen und Kollegen 
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sinnvoll. Darüber hinaus gibt es für diese Regelung jedoch auch einsichtige wirtschaftliche Gründe. Die 

Arbeit der DGB-Rechtssekretärinnen und Rechtssekretäre wird aus Mitteln aller DGB-Gewerkschaften, das 

heißt auch aus GEW-Mitgliedsbeiträgen bezahlt. Werden Arbeits- und Sozialrechtsstreitigkeiten von An-

waltsbüros vertreten, so finanziert die GEW diese Sparte des Rechtsschutzes quasi doppelt. Von daher 

kann eine Übertragung arbeitsrechtlicher und sozialrechtlicher Streitigkeiten an Anwaltsbüros nur aus-

nahmsweise erfolgen.

Die Rechtsstellen der DGB-Rechtsschutz GmbH stehen in Notfällen auch als erste Ansprechpartner für 

GEW-Mitglieder zur Verfügung, wenn man als Betroffene oder als Betroffener zum Beispiel am letzten 

oder vorletzten Tag entdeckt, dass eine Frist abzulaufen droht und die Landesrechtsstelle der GEW kurz-

fristig nicht erreichbar ist. Auch in diesen Fällen ist es notwendig, wenn auch nachträglich bei der Landes-

rechtsstelle einen Rechtsschutzantrag zu stellen.

Selbstverständlich kann die Prüfung einer Rechtsschutzanfrage auch so ausfallen, dass man zu dem Er-

gebnis kommen muss: Die rechtliche Verfolgung dessen, was ein Mitglied wünscht, verspricht keine Aus-

sichten auf Erfolg, weil es für die juristische Verfolgung eines bestimmten Zieles keine entsprechende 

Rechtsgrundlage bzw. keinen "Rechtsweg" gibt. Dies ist bei vielen schulrechtlichen Fragen leider der Fall. 

Es kann aber auch sein, dass die Rechtslage durch bereits ergangene gerichtliche Entscheidungen so ge-

klärt ist, dass erneute juristische Verfahren mit gleichem Inhalt und gleichem Ziel keinerlei Erfolg ver-

sprechen. In einem solchen Fall würde die Landesrechtsstelle bzw. die Bundesrechtsstelle Rechtsschutz 

ablehnen müssen, weil keinem Mitglied gedient ist, wenn es sich in eine von vornherein aussichtslose ju-

ristische Auseinandersetzung begibt, weil natürlich auch der GEW nicht daran gelegen sein kann, Zeit, Ar-

beit und Kosten in aussichtslose Rechtsstreitigkeiten zu investieren.

Die Rechtsberatung durch die GEW beschränkt sich aber nicht nur auf die rein "juristischen Aspekte" ei-

nes Falles. Mit den im Rechtsschutz der GEW tätigen Kolleginnen und Kollegen kann auch die Frage disku-

tiert werden, ob die juristische Versorgung eines Anspruches in einer bestimmten Situation und Konstella-

tion taktisch sinnvoll ist bzw. unter außerjuristischen Aspekten nicht mehr Schaden als Nutzen bringt. Ge-

rade in solchen Fällen bewährt sich die Tatsache, dass der GEW-Rechtsschutz in die allgemeine Gewerk-

schaftsarbeit eingebunden ist. In vielen Fällen ist es einfacher, sinnvoller und vor allem auch effektiver, 

die zuständige Personalvertretung einzuschalten, eine Angelegenheit vor die Konferenz zu bringen oder 

Aktivitäten der GEW-Schulgruppe oder sonstiger gewerkschaftlicher Untergliederungen in Gang zu set-

zen. Dies gilt vor allem, wenn die juristischen Schritte auf dem Verwaltungswege erfolgen müssten. Eine 

verwaltungsgerichtliche Klärung dauert heutzutage in vielen Fällen so lange, dass Betroffene von Ent-

scheidungen, die nach Jahren ergehen, oft kaum noch praktischen Nutzen haben, selbst wenn sie positiv 

ausfallen.

Ist eine Angelegenheit als Rechtsschutzfall bei der Landesrechtsstelle gelandet, so gibt diese alle erfor-

derlichen weiteren Hinweise und Informationen zum Ablauf des Verfahrens. Einzelheiten enthalten die 

"Richtlinien für den Rechtsschutz", die als Anlage abgedruckt sind.

5. Auf jeden Fall beachten!

Soll für die Beauftragung von Anwältinnen und Anwälten und / oder die Einleitung gerichtlicher Schritte 

Rechtsschutz gewährt werden, so muss die Landesrechtsstelle auf jeden Fall vorher eingeschaltet werden, 

d.h. dort Rechtsschutz beantragt werden. Rechtsschutz für die Einschaltung von Anwältinnen und Anwäl-

ten oder für gerichtliche Schritte ist nachträglich nur in Ausnahmefällen möglich, z.B. wenn ansonsten 

durch den Ablauf von Verfalls- oder Verjährungsfristen ein Rechtsverlust eingetreten wäre. Schriftlich 

oder telefonisch ist die Landesrechtsstelle der GEW Bayern in der Regel auch während der Ferienzeiten 
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erreichbar.

Gewährung von Rechtsschutz setzt naturgemäß die Zahlung des satzungsgemäßen Mitgliedsbeitrages 

voraus. Es empfiehlt sich daher, bei eintretenden beruflichen Veränderungen, z.B. beim Wechsel vom Stu-

dium in das Referendariat, vom Referendariat in eine Anstellung, bei Beförderungen etc., sofort die Mit-

gliederverwaltung der GEW Bayern zu unterrichten, damit dort die notwendige Beitragsanpassung vorge-

nommen werden kann.
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